
An den Gemeinderat der Stadt Ulm

Wir fordern den sofortigen Ausbaustopp 5G in Ulm und 
beantragen die Durchführung einer Einwohnerversammlung (§ 20a GemO) mit dem rückseitigen Programm. 
Der Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur mit der 5G-Technologie darf nicht ohne Prüfung der Gesundheitsverträglichkeit und ohne 
Technikfolgenabschätzung erfolgen. Ein 5G-Ausbau ohne diese Prüfungen widerspricht dem Vorsorgeprinzip.

Name, Vorname * Straße, Hausnummer  PLZ Ulm E-Mail (freiwillig) Datum, Unterschrift

Kontakt: brennpunkt-5g-region-ulm@posteo.de

Bürgerinitiative Brennpunkt 5G, Region Ulm/Neu-Ulm
www.5g-ulm.de
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Geburtsdatum
(freiwillig)

* Alle Eintragungen müssen leserlich und vollständig erfolgen. Die Angabe des Geburtsdatums ist freiwillig und dient der leichteren Identifikation durch die
Stadtverwaltung, falls die Adresse schlecht lesbar ist. Bei Angabe der E-Mail-Adresse, werden wir Ihnen ggf. weitere Informationen senden.

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GemO+BW+%C2%A7+20a&psml=bsbawueprod.psml&max=true


[Rückseite] 

Themenbereiche der Einwohnerversammlung „Ulm 5G-frei im öffentlichen Raum“:
• Stand des Wissens unabhängiger Forschung zu den Gefahren der gepulsten Mikrowellen des Mobilfunks

(bisherige Standards bis einschließlich 5te Generation) für die Gesundheit von Menschen, Tieren und
Pflanzen. Referent der Antragsteller. Referent der Stadt Ulm.

• Auswirkungen von Hochfrequenzwellen Mobilfunkstandard 5G auf das Klima, den Energiebedarf und die
Nachhaltigkeit. Referent der Antragsteller. Referent der Stadt Ulm.

• Auswirkungen von Digitalisierung Standard 5G auf die Selbstbestimmung und die Grundrechte. Referent der
Antragsteller. Referent der Stadt Ulm.

• Beschluss über die Resolution der Antragsteller. Begründung der Antragsteller. Stellungnahme der Stadt Ulm.
Abstimmung.

Vertrauenspersonen:
1) Thomas Thraen, Elbingerstr. 6, 89231 Neu-Ulm (1. Vorsitzender BI Brennpunkt 5G Ulm/Neu-Ulm)
2) Sören Hirning-Goldberg, Westerlingerstr. 22, 89075 Ulm (Stellv. Vorsitzender BI Brennpunkt 5G Ulm/Neu-Ulm)

Rechtliche Hinweise:

Die Unterschriften wurden gesammelt von:   …………………………………................................................................................ 
Rückgabe der Unterschriftenlisten oder per Post an eine der o. g. Vertrauenspersonen. 

Die Unterzeichner berechtigen die Vertrauenspersonen, den Antrag samt seinen Anliegen nach außen zu vertreten.•

Unterschriftsberechtigt sind alle Einwohner mit Hauptwohnsitz in Ulm ab dem 16. Lebensjahr, die die Staatsbürger- 
schaft Deutschlands oder eines anderen Landes der Europäischen Union besitzen.
Hinweis zum Datenschutz gem. dem Landesbeauftragten für Datenschutz Baden-Würrtemberg: Der Zweck dieser
Unterschriftensammlung ist die Durchführung einer Einwohnerversammlung in Ulm, siehe umseitig und oben. Die
ausgefüllten und unterzeichneten Unterschiftenlisten werden wir der Stadt Ulm übergeben. Kopien der
Unterschritenlisten werden von uns bis zum erfolgreichen Abschluss der Einwohnerversammlung, spätestens
jedoch bis zum 31.12.2021, aufbewahrt und dann vernichtet.
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